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Mitglieder-Info Nr. 39/2005 
 
Leistungen der Eingliederungshilfe bei integrativer Beschulung eines 
behinderten Kindes 
hier: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 28.04.2005 (Az.: BVerwG 5 C 

20.04) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übersende ich Ihnen o. a. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zu Ihrer 
Kenntnis. 
 
Das Gericht kommt darin zu dem Ergebnis, dass einem Anspruch auf Eingliede-
rungshilfe durch Übernahme der Kosten eines Integrationshelfers für den Besuch 
einer integrativ unterrichtenden Grundschule, dem ein schulpflichtiges behindertes 
Kind zugewiesen ist, nicht entgegen gehalten werden kann, dass solche Kosten bei 
einer Beschulung des Kindes in einer Sonderschule nicht angefallen wären. 
Das Gericht hält ferner fest, dass der Sozialhilfeträger Entscheidungen der Schul-
verwaltung über die Zuweisung eines schulpflichtigen behinderten Kindes an eine 
bestimmte Schule bzw. eine bestimmte Schulart gebunden ist. Er kann sich deshalb 
nicht darauf berufen, dass ihm für die integrative Beschulung Sozialhilfekosten ent-
stehen, während die Beschulung in der Sonderschule keine Sozialhilfe erforderlich 
macht. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg -
Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


